
ten und so den Staatswillen mit 
höchster Wirksamkeit ins Leben um
zusetzen. Die Übereinstimmung von 
Recht und Moral sowie das in der 
sozialistischen Gemeinschaft wach
sende sozialistische Bewußtsein 
bringen zugleich eine der grundle- 

enden Garantien der s. G. hervor, 
ie zunehmend freiwillige Einhal

tung und Verwirklichung des sozia
listischen Rechts durch die überwäl
tigende Mehrheit der Bürger und 
ihrer staatlichen und gesellschaftli
chen Organe. Die Grundnormen des 
sozialen Zusammenlebens werden 
mehr und mehr zur selbstverständ
lich geübten Gewohnheit verantwor
tungsbewußten Verhaltens der Bür
ger. Je verantwortungsbewußter die 
Bürger ihre gesetzlichen Pflichten 
gegenüber der Gesellschaft erfüllen 
und je gewissenhafter ihre Rechte 
gewahrt werden, um so mehr wer
den Ehrlichkeit und Verantwor
tungsbewußtsein gefördert und die 
s. G. gefestigt. Große Bedeutung 
kommt der Einhaltung jener Ge
setze zu, welche die Fähigkeit der 
Betriebe, Kombinate und wirt
schaftsleitenden Staatsorgane für 
eine effektive, auf Leistungszuwachs 
gesicherte Wirtschaftsleitung und 
den Schutz des Volkseigentums be
treffen. Die Gewährleistung der 
s. G. ist eine Aufgabe des —*■ soziali
stischen Staates und darüber hinaus 
aller Betriebe, gesellschaftlichen Or
ganisationen und Bürger. Sie werden 
dieser Verantwortung in den vielfäl
tigen Formen der sozialistischen De
mokratie und durch ihr verantwor
tungsbewußtes Verhalten gerecht. 
Kennzeichnend dafür sind die Initia
tiven vieler Arbeitskollektive, die in 
der Bewegung für vorbildliche Ord
nung, Disziplin und Sicherheit er
folgreich darum ringen, all das zu 
bewahren und zu schützen, was er
arbeitet wurde. Art. 90 der Verfas
sung d9r DDR bestimmt ausdrück
lich, daß die Bekämpfung und Ver
hütung von Rechtsverletzungen ge
meinsames Anliegen der sozialisti-
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sehen Gesellschaft, ihres Staates und 
aller Bürger ist. Für die Volksvertre
tungen, die staatlichen Organe und 
gesellschaftlichen Organisationen ist 
die Verantwortung für die Gewähr
leistung der s. G. und ihre Verwirkli
chung gesetzlich geregelt (vgl. Verf. 
der DDR, Art. 49, 56, 61, 74, 78, 
81). Besondere Verantwortung für 
die strikte Wahrung der s. G. trägt 
der Ministerrat. Ihm obliegt die Auf
gabe, im Rahmen seiner Verantwor
tung und in Übereinstimmung mit 
den zu lösenden Aufgaben das so
zialistische Recht zu vervollkomm
nen. Er hat zu sichern, daß die ihm 
unterstellten Staatsorgane, die wirt
schaftsleitenden Organe, die Kom
binate, Betriebe und Einrichtungen 
ihre Tätigkeit auf der Grundlage der 
Gesetze und anderen Rechtsvor
schriften ausüben. Er gewährleistet, 
daß Ordnung, Disziplin und Sicher
heit in allen gesellschaftlichen Berei
chen fester Bestandteil der Leitungs
tätigkeit sind (Gesetz über den Mini
sterrat der DDR vom 16. 10. 1972, 
§ 9, GBl. I 1972, Nr. 16). Große Be
deutung bei der Gewährleistung der 
s. G. kommt der sozialistischen 
Rechtsprechung und anderen For
men der Rechtsanwendung sowie 
der Kontrolle als Bestandteil staatli
cher Leitung zu. Von den Justizor
ganen ist ein noch größerer Beitrag 
zur Stärkung der staatlichen Sicher
heit, zur Verhütung von Straftaten 
und zur Erziehung straffällig gewor
dener Bürger zu leisten. Zur Ge
währleistung der s. G. wendet der 
sozialistische Staat auch verschie
dene Formen des Zwanges an, um 
den Schutz der Rechte und Interes
sen der Bürger zu gewährleisten und 
verbrecherische Anschläge auf die 
sozialistische Staats- und Gesell
schaftsordnung abzuwehren.
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